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Aus dem Inhalt

Wir bitten um entsprechende Be-
achtung und um Ihr Verständnis, 
dass ... 

die Verwaltung in Fürstenwalde 
vom 24. bis 31. Dezember 2020 
geschlossen bleibt, 

alle Wertstoffhöfe am 24. und 
am 31. Dezember 2020 sowie 
am 2. Januar 2021 nicht geöff-
net haben.

Wenn Sie den Abfall-KOMPASS 2021 
nicht schon im Briefkasten vorge-
funden haben, werden Sie die Infor-
mationsbroschüre in den nächsten 
Tagen erhalten.

Das Heft enthält in bewährter Weise  
Informationen zu Ansprechpart-
nern, aktuelle Termine, Öffnungs-
zeiten und nützliche Hinweise rund 
um das Thema Abfallentsorgung.

Und falls es mit der Zusendung 
nicht geklappt hat: Druckfrische  Ex-
emplare vom Abfall-KOMPASS 2021 
gibt es auch bei unseren vier Wert-
stoffhöfen sowie in allen Rathäu-
sern und Amtsverwaltungen.

kommt ins Haus
2021KOMPASS

Abfall Schließzeiten zum 
Jahreswechsel

Die Entsorgung der Weihnachtsbäu-
me erfolgt ab dem 11. Januar 2021. 
Eine Übersicht über die jeweiligen Ab-
holtermine und Stellplätze in der Nä-
he Ihres Wohnortes finden Sie im 
Abfall-KOMPASS 2021 und im Inter-
net  www.kwu-entsorgung.de. 

Bitte beachten Sie, dass die Weih-
nachtsbäume nicht vor den Grund-
stücken eingesammelt werden, son-
dern an ausgewählten zentralen Stell-
plätzen in den einzelnen Ortschaften, 
meistens handelt es sich dabei um 
die Glascontainerstellplätze.

Der zu entsorgende Weihnachts-
baum darf eine maximale Länge von 
etwa zwei Metern nicht überschrei-
ten. Größere Bäume sind vorher zu 
zersägen.

Abschied vom
Weihnachtsbaum

aktuell

MEHR INFOS
www.kwu-entsorgung.de

Sie möchten Dinge loswerden, 
die andere vielleicht noch gut 
gebrauchen können?
Inserieren Sie doch in unserer
Verschenkbörse. 

Online-Verschenkbörse

Aufkleber für 
Papiertonne: 

„Ich habe den Chip!“

Keine Glasscherben 
im Restabfallsack!

Altkleider-
container
wird entfernt

Ich habe
den Chip!

Manchmal reicht die Mülltonne
nicht, um den Abfall zu entsor-
gen. Für diese Fälle können Sie 
den grauen 90-Liter-Abfallsack 
mit der Aufschrift „Landkreis 
Oder-Spree“ verwenden. 
Grundsätzlich darf in den 
Säcken derselbe Restabfall 
wie in den Mülltonnen ent-
sorgt werden. Scharfe oder 
spitze Gegenstände können 
die Säcke jedoch beschä-
digen und stellen eine 
Verletzungsgefahr für die Müllwerker dar. Füllen 
Sie daher bitte keine Glasscherben, Rasierklingen,
Scheren, Messer und ähnliche gefährliche Gegen-
stände in die Restabfallsäcke. 

Das gesamte Team des KWU-Entsorgung wünscht Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und vor allen Dingen 

Gesundheit im neuen Jahr.

Biotonne auch in Trebus 
und Molkenberg

Wie bereits im letzten LOSreport 
berichtet, weiten wir das Gebiet 
für die Biosammlung im Landkreis 
Oder-Spree auch im Jahr 2021 
weiter aus. Zusätzlich zu den 
schon genannten Gebieten kom-
men noch die Fürstenwalder Orts-
teile Trebus und Molkenberg hinzu. 
Dort werden die Biotonnen im Ab-
rufsystem nach vorheriger Bedarfs-
anmeldung geleert. Mehr zur Bio-
sammlung erfahren Sie auf unserer 
Website unter der Rubrik Bioabfall.

www.kwu-entsorgung.de

Sichere Entsorgung von Lithiumbatterien

Dass Batterien schädlich für Um-
welt und Gesundheit sind und da-
her in keinem Fall im Restmüll ent-
sorgt werden dürfen, weiß heutzu-
tage schon fast jedes Kind. Dass 
die immer häufiger verwendeten Li-
thium-Batterien explosiv sind und 
gefährliche Brände auslösen kön-
nen, wissen leider nur wenige.

Smartphones, Laptops, Digitalka-
meras, Akkuschrauber, E-Bikes und 
E-Scooter werden mit leistungs-
starken Lithium-Ionen-Batterien be-
trieben. Sie zeichnen sich durch ei-
ne kürzere Ladedauer und längere 
Laufzeiten aus.

Lithium eignet sich zwar sehr gut 
für die Herstellung von Batterien, 
allerdings ist der Umgang nicht 
ganz ungefährlich. Es reagiert mit 
vielen Stoffen, zum Beispiel Was-
ser, teilweise äußerst heftig und 
die starke Wärmeentwicklung kann 
Brände auslösen. Außerdem kann 
beim Herunterfallen eines Gerätes 
die Batterie beschädigt werden und 
auf diese Weise ein Kurzschluss ent-
stehen. Ebenso provozieren extre-
me Kälte oder Hitze häufig Schä-
den.

Aufgrund dieses Gefahrenpoten-
zials stehen auf allen Wertstoffhö-

fen separate Sammelbehälter für 
Lithiumbatterien bereit. 

  Wenn Sie alte Elektrogeräte ent-
sorgen möchten, müssen Sie 
vor der Abgabe unbedingt alle 
Batterien entfernen.

 Kleben Sie bei lithiumhaltigen 
Batterien vor der Entsorgung die 
Pole mit etwas Klebeband ab, 
um einen äußeren Kurzschluss 
zu vermeiden.

  Wir empfehlen, die Lithiumbat-
terien bereits zu Hause ge-
trennt von den anderen Batte-
rien zu sammeln und so zur 
Sammelstation zu bringen.

 Verbraucher sind verpflichtet, 
Batterien entweder zu einer ge-
eigneten Sammelstelle im Han-
del (Batteriesammelbox) oder 
zu einem kommunalen Entsor-
ger  zu bringen. 

 Hier im Landkreis Oder-Spree 
nehmen wir Batterien auf allen 
vier Wertstoffhöfen sowie bei 
der jährlichen Frühjahrs- und 
Herbsttour des Schadstoffmo-
bils an.

Vom E-Schrott zum Rohstoff

Sie fragen sich, was mit Ihrem ausge-
dienten Kühlschrank passiert, nachdem 
Sie ihn auf dem Wertstoffhof oder beim 
Handel abgegeben haben? Die Stiftung 
Elektro-Altgeräte Register zeigt in dem 
Film „Vom E-Schrott zum Rohstoff - 
Recycling eines Kühlschranks“, dass 
sich das richtige Entsorgen von
E-Schrott lohnt.

MEHR INFOS
www.stiftung-ear.de

Gleich 
zum Film:

Hinweise zur Entsorgung
Alle Papiertonnen erhalten einen 
Chip. Das dient hauptsächlich 
der Optimierung der Logistik. 
Außerdem sollen dadurch Ver-
wechslungen vermieden wer-
den, insbesondere beim Tonnen-
tausch oder der Abmeldung.

Sämtliche neu aufgestellte Pa-
piertonnen haben einen Chip, 
und das ist an dem runden Auf-
kleber erkennbar.

Die kommunale Alt-
kleiderbox auf dem 
Gelände unserer Ver-
waltung in der Frank-
furter Straße 81 in 
Fürstenwalde gibt es 
nicht mehr.

Nutzen Sie bitte un-
sere Altkleiderboxen 
auf den vier Wert-
stoffhöfen.

Seite 5 Seite 6

Der Modellversuch E-Schrott-Tonne 
endet am 31.12.2020. Aufgrund der 
veränderten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen des Elektrogesetzes 
(ElektroG) müssen die E-Schrott-
Tonnen von ihren Standorten an Bau-
märkten und Handelsgenossenschaf-
ten sowie in der KWU-Verwaltung 
abgezogen werden. 

Im ElektroG ist gefordert, dass bat-
teriebetriebene Elektroaltgeräte  
„bruchsicher“ zu erfassen sind. Da es 
heutzutage immer mehr elektrische 
und elektronische Geräte mit fest 
verbauten Batterien bzw. Akkus gibt, 

birgt das Schütten dieser Sammel-
tonnen Gefahren, die im obigen Ar-
tikel beschrieben sind. Die E-Schrott-
Tonnen müssen daher auch aus Si-
cherheits- und Brandschutzgründen 
entfernt werden.

Die Händler von Elektrogeräten sind 
verpflichtet, sich selbst um geeig-
nete Entsorgungswege für E-Schrott 
zu kümmern. Bürger des Landkrei-
ses können ihre kleinteiligen Elek-
tro-Altgeräte nach wie vor auf un-
seren vier Wertstoffhöfen oder beim 
Elektronikschrottmobil kostenfrei 
abgeben.

Abzug der E-Schrott-Tonnen für Elektrokleingeräte



Die neuen Abfallentsorgungsgebühren für 2019
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Festgebühren 
Festgebühr für ein Wohngrundstück pro Monat pro Jahr  
je amtlich gemeldeter Person   2,07 €   24,84 € 
je Erholungsgrundstück/Parzelle (saisonal)   1,03 €   12,36 €  
je Erholungsgrundstück/Parzelle (ganzjährig) 2,07 € 24,84 € 
je Gartengrundstück/Parzelle   0,62 €     7,44 €  
je Ferienwohnung 2,07 € 24,84 € 

Festgebühr für ein Gewerbegrundstück pro Monat pro Jahr  
Basisgebühr  je Gewerbeeinheit   2,04 €   24,48 €  
+ Behältergebühr  je 120 l   0,74 €   8,88 €  
+ Behältergebühr  je 240 l   1,49 €   17,88 € 
+ Behältergebühr  je 1.100 l 6,81 € 81,72 €  

Leistungsgebühren  
Regelleerungsgebühr     
je Leerung      120-l-Restabfallbehälter         4-wöchentlich 3,15 € 
je Leerung      240-l-Restabfallbehälter  4-wöchentlich 6,31 €  
je Leerung   1.100-l-Restabfallbehälter wöchentlich 26,18 € 
je Leerung   1.100-l-Restabfallbehälter 2-wöchentlich 23,69 €  
je Leerung   1.100-l-Restabfallbehälter 4-wöchentlich 22,44 € 
je Leerung                    120-l-Biotonne  2,50 €  2-wöchentlich

Sonderleerungsgebühr bei Halbierung des Regelleerungsrhythmus     
je Leerung      120-l-Restabfallbehälter  5,52 € 
je Leerung      240-l-Restabfallbehälter  9,46 €  
je Leerung   1.100-l-Restabfallbehälter  37,40 € 

Leistungsgebühr        
je 90-l-Abfallsack    3,00 € 

Holgebühr in Abhängigkeit vom Leerungsrhythmus  pro Monat   
je 120-l-/240-l-Behälter   4-wöchentlich 3,73 €
je 120-l-Biotonne 2-wöchentlich 7,46 €  
je  23,80 € 1.100-l-Behälter wöchentlich
je 1.100-l-Behälter 2-wöchentlich 11,90 €   
je 1.100-l-Behälter 4-wöchentlich 5,95 € 

Servicegebühr für eine Einmalentsorgung      
je Leerung      120-l-Restabfallbehälter  7,09 €
je Leerung      240-l-Restabfallbehälter  14,19 €  
je Leerung   1.100-l-Restabfallbehälter  43,64 €

Behälterwechselgebühr      
je 120-l-Abfallbehälter für Restabfall  5,28 €, Papier, Bio
je 240-l-Abfallbehälter für Restabfall,  7,91 €   Papier
je 1.100-l-Abfallbehälter für Restabfall,  31,66 €Papier

 Die neuen Abfallentsorgungsgebühren für 2021

Die Benutzungsgebührensatzung 
regelt die Gebührensätze für die 
Annahme von Abfällen auf den Ab-
fallentsorgungsanlagen des Land-
kreises Oder-Spree. 

Zu den Abfallentsorgungsanla-
gen zählen die Wertstoffhöfe  Bees-
kow, Eisenhüttenstadt, Erkner und 
„Alte Ziegelei“ in Alt Golm mit der  

stationären Schadstoffannahme. 
Außerdem gehören die beiden Ab-
fallumschlagstationen in Alt Golm 
und Eisenhüttenstadt sowie die 
Deponie „Alte Ziegelei“ dazu. Die ab 
Januar 2021 gültigen Gebühren bei 
Selbstanlieferung kostenpflichtiger 
Abfälle auf den Wertstoffhöfen fin-
den Sie hier (Auszug):

 

Benutzungsgebühren 2021 auf einen Blick 

 Restabfall (Hausmüll) 4,50 EUR 9,00 EUR 13,50 EUR 18,00 EUR 

 Sperrmüll  8,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 32,00 EUR 
 - aus  Herkunftsbereichen als Haushalten, anderen keine Annahme  auf dem Wertstoffhof Erkner
 Grünabfälle 2,50 EUR 5,00 EUR 7,50 EUR 10,00 EUR 

 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 7,00 EUR 14,00 EUR 21,00 EUR 28,00 EUR 
 keine Annahme auf dem Wertstoffhof Erkner
  Bauschutt 8,50 EUR 17,00 EUR 25,50 EUR 34,00 EUR 
  , - mit einer Kantenlänge < 30 cm keine Annahme auf dem Wertstoffhof Erkner
 Bauschutt 10,00 EUR 20,00 EUR 30,00 EUR 40,00 EUR 
 - mit einer Kantenlänge , > 30 cm keine Annahme auf dem Wertstoffhof Erkner
 Dämmmaterial 2,00 EUR 4,00 EUR 6,00 EUR 8,00 EUR 

- ohne künstliche Mineral-, Glas- und Kohlenstofffasern /   nur auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“
 Dämmmaterial 8,00 EUR 16,00 EUR 24,00 EUR 32,00 EUR 

- mit künstlichen Mineral-, Glas und Kohlenstofffasern /  nur auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“
 Styropor  16,00 EUR 32,00 EUR 48,00 EUR 64,00 EUR 
  auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“nur
 Baustoffe auf Gipsbasis 4,00 EUR 8,00 EUR 12,00 EUR 16,00 EUR 

 Nachtspeicherheizgerät 59,50 EUR (Annahmegebühr pro Stück)   
 - mit Asbestfasern belastet, unverpackt,  beschädigt oder zerlegt

 belastetes Altholz   62,37 EUR 5,50 EUR 22,00 EUR 
 nur auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“      
 Kohlenteer/teerhaltige Produkte  654,68 EUR            94,00 EUR 376,00 EUR 
  nur auf dem Wertstoffhof „Alte Ziegelei“    
 Asbest   130,00 EUR 38,00 EUR 152,00 EUR 
     nur auf den Wertstoffhöfen „Alte Ziegelei“ / Eisenhüttenstadt   
 Entladung von Abfällen, z. B. Asbest                                                     12,00 EUR/Verpackungseinheit  
     nur auf den Wertstoffhöfen „Alte Ziegelei“ / Eisenhüttenstadt
 Big-Bag für Asbestentsorgung  90 x 90 x 110 cm   10,00 EUR/Stück 
 Platten-Bag für Asbestentsorgung  260 x 125 x 30 cm   12,00 EUR/Stück 
 Altreifen                  für PKW 2,00 EUR/Stück  
  auf dem Wertstoffhof Erkner                                  für LKW 7,00 EUR/Stückkeine Annahme

bis 0,25 m³         bis 0,50 m³         bis 0,75 m³          bis 1,00 m³
Beispielpreise:

  je 1.000 kg               0,25 m³           1,00 m³
je angefangener

Beispiel-
preis für:

MEHR INFOS
www.kwu-entsorgung.de

Die Kreistagsmitglieder beschlossen auf ihren Sitzungen am 7. Oktober 2020 die Abfallentsorgungssatzung 
(AES) und am 2. Dezember 2020 die Abfallgebührensatzung (AGS) sowie die Benutzungsgebührensatzung  
(BGS). Alle Satzungen sind aktualisiert worden. Die Satzungen treten zum 1.  Januar 2021 in Kraft. Die vollständi-
gen Satzungstexte können Sie im Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree nachlesen oder sich im Internet unter 
www.kwu-entsorgung.de herunterladen. 

 Warum gibt es Wartezeiten bei der Sperrmüllentsorgung?  Abfallsatzungen für 2021 beschlossen

Bitte beachten Sie, dass auf 
den Wertstoffhöfen nur haus-
haltsübliche Abfallkleinmen-
gen angenommen werden.

Abfallklein-
menge  1 m³=

<

Hinweis

2021
KOMPASSAbfall

Ansprechpartner * Termine  

Hinweise * Wissenswertes 

Der Abfall-KOMPASS für das Jahr 
2021 enthält keine Bestellkarten 
für die Entsorgung von Sperrmüll 
sowie Elektro- und Elektronik-
Altgeräten mehr. 

Da diese Karten immer seltener an 
uns geschickt worden sind, haben 
wir sie gänzlich abgeschafft. 

Wenn Sie Sperrmüll abholen lassen 
möchten, nutzen Sie bitte folgende 

Möglichkeiten der Bestellung:

- per Internet:
  www. kwu-entsorgung.de

- per Telefon: 03361 / 7743-62

- per Telefax: 03361 / 7743-50

- per Post: 
  KWU-Entsorgung,
  PF 1340, 15503 Fürstenwalde

Sperrmüllkarten sind nicht mehr notwendig 

Aufgrund der Corona-Situation bit-
ten wir Sie um Verständnis, dass es 
zum Teil zu längeren Wartezeiten 
bei der Sperrmüllentsorgung kom-
men kann. Da viele Menschen pan-
demiebedingt gerade zu Hause 
sind, nutzen sie die Zeit, um ihre 
Wohnung oder ihr Haus zu entrüm-
peln. Das führt zu einer größeren 
Terminnachfrage. Hinzu kommt, 
dass sich jetzt zum Jahreswechsel 
viele Bürger neue Möbel und di-
verse andere Haushaltsgegenstän-
de leisten, was zur Folge hat, dass 
die alten Dinge vermehrt bei uns 
zur Abholung angemeldet werden.

Weil oft sehr große Mengen an 
Sperrmüll bereitgestellt werden, 
müssen unsere Müllwerker mit den 
Sammelfahrzeugen mehrmals um-
kehren, um zur Abfallumschlagsta-
tion zum Entladen zu fahren. Das 
nimmt zusätzlich Zeit in Anspruch 
und trägt dazu bei, dass die Müll-
werker viel längere Tourentage als 
geplant haben. 

Wir möchten Sie hiermit auch noch 
einmal darauf hinweisen, dass alles, 
was bei Bau-, Umbau- und Abriss-
arbeiten an Sperrigem anfällt (bei-
spielsweise Türen, Fenster, Wand-
verkleidungen, Deckenplatten oder 
Sanitärkeramik) bei der Sperrmüll-
sammlung nicht mitgenommen 
wird. Autoteile, Autoreifen, Zäune 

und Schrott jeglicher Art zählen 
ebenso nicht dazu.

Leider kommt es immer häufiger 
vor, dass  Bau- oder andere Abfälle 
zum Sperrmüll dazugestellt wer-
den. Unsere Müllwerker haben kei-

ne Zeit, die falschen Dinge auszu-
sortieren und waren umsonst dort. 
Schade, denn da hätte bereits der 
nächste Auftrag ausgeführt wer-
den können. Falls Sie sich nicht si-
cher sind, wohin welcher Abfall ge-
hört, nutzen Sie unser praktisches 

Abfall-ABC im Internet: www.kwu-
entsorgung.de, oder fragen Sie 
unsere Abfallberater am Telefon: 
03361 / 7743-65.

Wer es ganz eilig hat, kann selbst-
verständlich weiterhin seinen Sperr-

müll direkt zum Wertstoffhof brin-
gen. Bitte beachten Sie, dass die 
Annahme nur auf den Wertstoffhö-
fen „Alte Ziegelei“ Alt Golm, Bees-
kow und Eisenhüttenstadt möglich 
ist. Der Wertstoffhof in Erkner 
nimmt keinen Sperrmüll an.

Hinweis:


